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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1982

Norm

JN §96

ZPO §233 Abs2

Rechtssatz

Eine Widerklage liegt nur vor, wenn die Prozeßparteien dieselben sind, wie in der Vorklage.

Entscheidungstexte

5 Ob 688/82

Entscheidungstext OGH 14.09.1982 5 Ob 688/82

4 Ob 564/94

Entscheidungstext OGH 04.10.1994 4 Ob 564/94

Auch; Beisatz: Daraus folgt aber noch nicht, daß die Widerklage in jedem Fall von sämtlichen Beklagten des

Vorprozesses gegen sämtliche Kläger eingebracht werden muß. (T1)
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